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 Veröffentlicht am 24.02.2000

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Petrag als

Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Langer, Dr. Rohrer, Dr. Adamovic und Dr. Spenling

als weitere Richter im Konkurs über das Vermögen der A***** GmbH, *****, infolge außerordentlichen

Revisionsrekurses der Konkursgläubigerin R***** iL, *****, vertreten durch den Liquidator Ernst R*****, gegen den

Beschluss des Oberlandesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 21. Juni 1999, GZ 2 R 185/98h-244, womit dem Rekurs

der Konkursgläubigerin gegen den Beschluss des Landesgerichtes Salzburg vom 9. Juni 1998, GZ 23 S 213/95h-233,

nicht Folge gegeben wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Der außerordentliche Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Text

Begründung:

Mit Beschluss vom 9. 6. 1998, ON 233, hat das Erstgericht die Forderungsanmeldungen der R***** iL vom 11. 2. 1998

(FA-ON 112 und 113) sowie deren Antrag vom 30. 3. 1998 (ON 232) auf Anberaumung einer nachträglichen

Prüfungstagsatzung zurückgewiesen, da mit in Rechtskraft erwachsenem Beschluss vom 26. 1. 1998 der Konkurs

aufgehoben worden sei.

Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Rekursgericht dem gegen diesen Beschluss erhobenen Rekurs der

Gläubigerin nicht Folge gegeben. Nach rechtskräftiger Aufhebung des Konkurses könne eine Prüfung verspäteter

Forderungsanmeldungen nicht mehr erfolgen.

Rechtliche Beurteilung

Gemäß § 171 KO ist, soweit die Konkursordnung nichts anderes anordnet, auf das Verfahren unter anderem die

Zivilprozessordnung anzuwenden. Mangels eigenständiger Regelung in der den Konkurs betreGenden Bestimmung

des § 176 KO gelten im Konkursverfahren die Anfechtungsbeschränkungen des § 528 ZPO (8 Ob 100/97g; 8 Ob 239/97y

ua). Gemäß § 528 Abs 2 Z 2 ZPO ist der Revisionsrekurs gegen bestätigende Beschlüsse jedenfalls unzulässig. Es muss

nicht geprüft werden, ob die Zurückweisung von Forderungsanmeldungen während des anhängigen

Konkursverfahrens dem Ausnahmetatbestand des § 528 Abs 2 Z 2 zweiter Halbsatz ZPO (Zurückweisung der Klage

ohne Sachentscheidung aus formellem Grund) gleichzuhalten ist, weil im hier zu entscheidenden Fall das

Konkursverfahren rechtskräftig beendet ist. Wie sich aus der Regierungsvorlage zur WGN 1989 ergibt, sollten von der

Unanfechtbarkeit nur jene Beschlüsse ausgenommen werden, "durch die der Rechtsschutzanspruch überhaupt
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verneint wird" (991 BlgNR 17. GP zu § 528 ZPO; 8 Ob 271/99g). Von einer deMnitiven Versagung des Rechtsschutzes (vgl

5 Ob 2019/96i; 8 Ob 106/99t) kann aber jedenfalls dann keine Rede sein, wenn der Gläubigerin die Möglichkeit

jederzeitiger Klage oGensteht (vgl zur Zurückweisung eines Antrags auf Erlassung eines Wechselzahlungsauftrags 8 Ob

3/94).Gemäß Paragraph 171, KO ist, soweit die Konkursordnung nichts anderes anordnet, auf das Verfahren unter

anderem die Zivilprozessordnung anzuwenden. Mangels eigenständiger Regelung in der den Konkurs betreGenden

Bestimmung des Paragraph 176, KO gelten im Konkursverfahren die Anfechtungsbeschränkungen des Paragraph 528,

ZPO (8 Ob 100/97g; 8 Ob 239/97y ua). Gemäß Paragraph 528, Absatz 2, ZiGer 2, ZPO ist der Revisionsrekurs gegen

bestätigende Beschlüsse jedenfalls unzulässig. Es muss nicht geprüft werden, ob die Zurückweisung von

Forderungsanmeldungen während des anhängigen Konkursverfahrens dem Ausnahmetatbestand des Paragraph 528,

Absatz 2, ZiGer 2, zweiter Halbsatz ZPO (Zurückweisung der Klage ohne Sachentscheidung aus formellem Grund)

gleichzuhalten ist, weil im hier zu entscheidenden Fall das Konkursverfahren rechtskräftig beendet ist. Wie sich aus der

Regierungsvorlage zur WGN 1989 ergibt, sollten von der Unanfechtbarkeit nur jene Beschlüsse ausgenommen werden,

"durch die der Rechtsschutzanspruch überhaupt verneint wird" (991 BlgNR 17. GP zu Paragraph 528, ZPO; 8 Ob

271/99g). Von einer deMnitiven Versagung des Rechtsschutzes vergleiche 5 Ob 2019/96i; 8 Ob 106/99t) kann aber

jedenfalls dann keine Rede sein, wenn der Gläubigerin die Möglichkeit jederzeitiger Klage oGensteht vergleiche zur

Zurückweisung eines Antrags auf Erlassung eines Wechselzahlungsauftrags 8 Ob 3/94).

Die inhaltlich gleichlautenden Entscheidungen der Vorinstanzen können daher - wie das Rekursgericht im

angefochtenen Beschluss zutreGend ausgesprochen hat - vor dem Obersten Gerichtshof nicht mehr bekämpft werden

(1 Ob 239/98y).

Der Revisionsrekurs ist zurückzuweisen.
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